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56/63. Der besetzte syrische Golan 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen88, 

 zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte sy-
rische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer Be-
setzung befindet, 

 unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981, 

 sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Reso-
lutionen, zuletzt Resolution 55/134 vom 8. Dezember 2000, 

 nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär 
gemäß Resolution 55/134 vorgelegt hat89, 

 unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen, 
in denen sie Israel unter anderem aufforderte, seine Besetzung 
der arabischen Gebiete zu beenden, 

 erneut die Unrechtmäßigkeit des Beschlusses Israels vom 
14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen Go-
lan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Ver-
waltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses 
Gebiets geführt hat, 

 erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb nach 
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Na-
tionen, unzulässig ist, 

 sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten90 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet, 

 eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14. Juni 1967, 

 mit Genugtuung über die Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der 
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. Novem-
ber 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Ver-
wirklichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften 
Friedens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck verleihend, dass der Friedensprozess bei allen Ver-
handlungen ins Stocken geraten ist, 

 1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den einschlä-
gigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan Folge 
zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats, worin der Rat unter anderem beschloss, dass der 
Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem Recht, 
seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen, 
null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung ist, und 

 
88 Siehe A/56/428 und Add.1 sowie A/56/491. 
89 A/56/219. 
90 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren Beschluss 
umgehend rückgängig macht; 

 2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äuße-
ren Erscheinungsbildes, der demografischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des be-
setzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von 
Siedlungen zu unterlassen; 

 3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen der 
Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Erschei-
nungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten syrischen Go-
lan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Verlet-
zung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten90 darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben; 

 4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den sy-
rischen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die israeli-
sche Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise auf-
zuzwingen, und von Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Be-
völkerung des besetzten syrischen Golan abzulassen; 

 5. missbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten durch Israel; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der ge-
nannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und 
-handlungen anzuerkennen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTIONEN 56/64 A und B 

56/64. Informationsfragen 

Resolution A 
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A 

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT 

 Die Generalversammlung, 

 Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschusses92, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
sekretärs über Informationsfragen93, 

 
91 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Infor-
mationsausschuss vorgelegt. 
92 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 21 (A/56/21); und ebd., Beilage 21 A (A/56/21/Add.1).  
93 A/56/411. 
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 fordert mit Nachdruck, dass alle Länder, die Organisationen 
des gesamten Systems der Vereinten Nationen und alle anderen, 
die es angeht, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die Grund-
sätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der Unabhän-
gigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien, zutiefst 
besorgt über die zwischen den entwickelten Ländern und den 
Entwicklungsländern bestehenden Disparitäten und die sich auf 
Grund dieser Disparitäten ergebenden Folgen jedweder Art, die 
sich auf die Fähigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen 
Medien sowie von Einzelpersonen in den Entwicklungsländern 
auswirken, Informationen zu verbreiten und ihre Auffassungen 
sowie ihre kulturellen und ethischen Wertvorstellungen mittels 
ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen und die Viel-
falt der Informationsquellen und den freien Zugang zu Informa-
tionen zu sichern, in Anerkennung der in diesem Kontext erho-
benen Forderung nach einer, wie es in den Vereinten Nationen 
und in anderen internationalen Foren heißt, "neuen Welt-
informations- und -kommunikationsordnung, die als ein in 
ständiger Entwicklung begriffener Prozess zu sehen ist", 

 a) zusammenarbeiten und zusammenwirken, um die be-
stehenden Disparitäten im Informationsfluss auf allen Ebenen 
zu verringern, indem sie den Ausbau der Kommunikations-
infrastrukturen und -kapazitäten in den Entwicklungsländern 
stärker unterstützen, unter gebührender Berücksichtigung der 
Bedürfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie diesen Be-
reichen beimessen, mit dem Ziel, es ihnen und den öffentlichen, 
privaten oder sonstigen Medien in den Entwicklungsländern zu 
gestatten, frei und unabhängig ihre eigene Informations- und 
Kommunikationspolitik zu entwickeln, Medien und Einzelper-
sonen stärker am Kommunikationsprozess zu beteiligen und ei-
nen freien Informationsfluss auf allen Ebenen sicherzustellen; 

 b) sicherstellen, dass Journalisten ihrer beruflichen Tä-
tigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können, und 
alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden verurteilen; 

 c) Unterstützung gewähren, damit die praktischen Aus-
bildungsprogramme für Presse-, Rundfunk- und Fernsehjourna-
listen öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den Ent-
wicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden; 

 d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit zwi-
schen den Entwicklungsländern sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern fördern, um das Kommunikationspotenzial zu stärken 
und die Medieninfrastruktur und die Kommunikationstechno-
logien in den Entwicklungsländern, insbesondere in den Berei-
chen Ausbildung und Informationsverbreitung, zu verbessern; 

 e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit bemü-
hen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, privaten 
oder sonstigen Medien unter gebührender Berücksichtigung ih-
rer Interessen und Bedürfnisse im Informationsbereich sowie 
der im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen bereits ge-
troffenen Maßnahmen jede nur mögliche Unterstützung und 

Hilfe zu gewähren, wozu insbesondere auch folgende Maß-
nahmen gehören: 

 i) die Entwicklung der menschlichen und technischen 
Ressourcen, die für die Verbesserung der Informa-
tions- und Kommunikationssysteme in den Entwick-
lungsländern unerlässlich sind, und die Unterstützung 
bei der Fortführung und dem Ausbau praktischer Aus-
bildungsprogramme, wie etwa derjenigen, die in den 
Entwicklungsländern unter öffentlicher wie auch pri-
vater Schirmherrschaft bereits überall durchgeführt 
werden; 

 ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick-
lungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder 
sonstigen Medien ermöglichen, unter Einsatz ihrer na-
tionalen und regionalen Ressourcen über die ihren na-
tionalen Bedürfnissen entsprechenden Kommunika-
tionstechnologien wie auch über die erforderlichen 
Programme, insbesondere für Hörfunk- und Fernseh-
sendungen, zu verfügen; 

 iii) die Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von 
subregionalen, regionalen und interregionalen Fern-
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick-
lungsländern; 

 iv) nach Bedarf die Erleichterung des Zugangs der Ent-
wicklungsländer zu den auf dem freien Markt erhältli-
chen modernen Kommunikationstechnologien; 

 f) volle Unterstützung für das von der Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur ge-
tragene Internationale Medienentwicklungsprogramm94 gewäh-
ren, mit dem öffentliche wie private Medien unterstützt werden 
sollen. 

Resolution B 

<���(�������� ��� ��� C?= 6�
�������
� �� ?�= ,����(�� ?��@' 	�
� �(�����
��
�' ��� -�&����
� ��� ����������� /�AB!ABB?' ������ @�0	�=

B 

INFORMATIONSPOLITIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT 
 DER VEREINTEN NATIONEN 

 Die Generalversammlung, 

 erneut auf ihren Beschluss hinweisend, die Rolle des Infor-
mationsausschusses als ihr wichtigstes Nebenorgan für die Ab-
gabe von Empfehlungen an die Generalversammlung im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Information zu konsolidieren, 

 
94 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Records of the General Conference, Twenty-first Session, Bel-
grade, 23 September to 28 October 1980, Vol. 1, Resolutions, Ab-
schnitt III.4, Resolution 4/21. 
95 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Infor-
mationsausschuss vorgelegt. 
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 der Auffassung des Generalsekretärs zustimmend, dass In-
formation und Kommunikation in den Mittelpunkt des strategi-
schen Managements der Vereinten Nationen gestellt werden 
sollten und dass es auf allen Ebenen der Organisation eine 
Kommunikationskultur geben sollte, die dafür sorgt, dass die 
Völker der Welt über die Ziele und die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen in vollem Umfang informiert werden, im Einklang 
mit den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten 
Grundsätzen und Zielen, um eine breit angelegte, weltweite 
Unterstützung für die Vereinten Nationen zu erreichen, 

 betonend, dass die vorrangige Aufgabe der Hauptabteilung 
Presse und Information darin besteht, durch ihre Kommunika-
tionsarbeit der Öffentlichkeit sachlich richtige, unparteiliche, 
umfassende und zeitgerechte Informationen über die Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten der Vereinten Nationen zur Verfü-
gung zu stellen, um mit höchster Transparenz die internationale 
Unterstützung für die Tätigkeit der Organisation zu verstärken, 

 ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck bringend, dass das 
Gefälle zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie weiter zugenommen hat und dass große Teile 
der Bevölkerung in den Entwicklungsländern aus der derzeiti-
gen Revolution im Informations- und Technologiebereich kei-
nen Nutzen ziehen, und in dieser Hinsicht die Notwendigkeit 
unterstreichend, die Ungleichgewichte in der globalen Informa-
tions- und Technologierevolution zu beheben, um sie gerechter, 
ausgewogener und wirksamer zu machen, 

 in dem Bewusstsein, dass die durch die Revolution auf dem 
Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie 
ausgelösten Entwicklungen weitreichende neue Chancen für 
wirtschaftliches Wachstum und soziale Entwicklung eröffnen 
und bei der Beseitigung der Armut in den Entwicklungsländern 
eine wichtige Rolle spielen können, und gleichzeitig hervorhe-
bend, dass diese Entwicklungen auch Herausforderungen und 
Risiken mit sich bringen und zu einer weiteren Verschärfung 
der Disparitäten innerhalb der Länder und zwischen ihnen füh-
ren könnten, 

 feststellend, dass die gegenwärtigen Entwicklungen und ra-
schen Veränderungen auf dem Gebiet der Informations- und 
Kommunikationstechnologie enorme Auswirkungen auf die 
Arbeitsabläufe der Vereinten Nationen und insbesondere der 
Hauptabteilung Presse und Information haben, was möglicher-
weise entsprechende Anpassungen bei der Ausführung der 
Aufgaben der Hauptabteilung erfordern wird, 

 Kenntnis nehmend von sonstigen Initiativen zur Überbrük-
kung der digitalen Kluft, namentlich von denjenigen der Welt-
bank, der Internationalen Fernmeldeunion, der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen, der Arbeitsgruppe 
Digitale Chancen der Gruppe der acht Staaten und des Südgip-
fels der Gruppe der 77, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/11 vom 2. No-
vember 1995, 52/23 vom 25. November 1997 und 54/64 vom 
6. Dezember 1999 über die Mehrsprachigkeit und hervorhe-

bend, wie wichtig es ist, dass die Hauptabteilung Presse und In-
formation bei ihrer Tätigkeit die Amtssprachen angemessen 
einsetzt, um so das Gefälle zwischen der Verwendung des Eng-
lischen und der anderen fünf Amtssprachen zu verringern, 

 erklärend, dass der Generalsekretär damit fortfahren soll, 
die Wirksamkeit der Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und 
Information zu verbessern, 

 Armenien und die Libysch-Arabische Dschamahirija als 
Mitglieder des Informationsausschusses begrüßend, 

I 

Einführung 

 1. bekräftigt ihre Resolution 13 (I) vom 13. Februar 
1946, mit der sie die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und 
Information einrichtete, sowie alle sonstigen einschlägigen Re-
solutionen der Generalversammlung, die mit der Tätigkeit der 
Hauptabteilung zusammenhängen; 

 2. fordert den Generalsekretär auf, die die Informations-
politik und die Informationstätigkeit der Vereinten Nationen 
betreffenden Empfehlungen in Ziffer 2 ihrer Resolu-
tion 48/44 B vom 10. Dezember 1993 und in anderen von der 
Generalversammlung erteilten Mandaten weiter vollinhaltlich 
umzusetzen; 

 3. betont die Bedeutung des von der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 55/234 vom 23. Dezember 2002 gebil-
ligten mittelfristigen Plans für den Zeitraum 2002-2005 als 
Leitlinie für die allgemeine Ausrichtung der Programme für Öf-
fentlichkeitsarbeit, die mittels wirksamer Kommunikation zu 
den Zielen der Organisation beitragen sollen; 

 4. begrüßt die Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen96, die vom Wirtschafts- und Sozialrat auf dem Tagungs-
teil auf hoher Ebene seiner Arbeitstagung 2000 verabschiedete 
Ministererklärung97 sowie den Millenniums-Bericht des Gene-
ralsekretärs98, aus denen klar hervorgeht, dass der Bereich der 
Information und Kommunikation zu großer Hoffnung, aber 
auch zu tiefer Besorgnis Anlass gibt; 

 5. fordert die Staaten auf, im Einklang mit ihrem Recht 
alles daran zu setzen, um zu verhindern, dass die traditionellen 
Medien und die neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien dafür genutzt werden, rechtmäßige Regie-
rungen und die Demokratie zu untergraben, ethnische Ausein-
andersetzungen und Fremdenfeindlichkeit anzufachen, zu Hass 
und Gewalt aufzustacheln und zu jeglicher Ausprägung von 
Extremismus beizutragen; 

 6. anerkennt die wichtige Tätigkeit der Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur und 

 
96 Siehe Resolution 55/2. 
97 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste 
Tagung, Beilage 3 (A/55/3/Rev.1), Kap. III, Ziffer 17. 
98 A/54/2000. 
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ihre Zusammenarbeit mit den Nachrichtenagenturen und Rund-
funkanstalten in den Entwicklungsländern bei der Verbreitung 
von Informationen über vorrangige Fragen; 

II 

Allgemeine Tätigkeit der Hauptabteilung  
Presse und Information 

 7. bekräftigt, dass die Hauptabteilung Presse und Infor-
mation die Koordinierungsstelle für die Informationspolitik der 
Vereinten Nationen und das Hauptnachrichtenzentrum für In-
formationen über die Vereinten Nationen und ihre Tätigkeit 
sowie die des Generalsekretärs ist; 

 8. begrüßt den Aufbau des Pressedienstes der Vereinten 
Nationen durch die Hauptabteilung Presse und Information und 
ersucht den Generalsekretär, auch künftig alles zu tun, um si-
cherzustellen, dass die Veröffentlichungen sowie die sonstigen 
Informationsdienste des Sekretariats, einschließlich der Inter-
netseite der Vereinten Nationen und des Pressedienstes der 
Vereinten Nationen, umfassende, objektive und ausgewogene 
Informationen über die Fragen enthalten, mit denen sich die 
Vereinten Nationen befassen, und dass dabei stets die redaktio-
nelle Unabhängigkeit, eine unparteiische und sachlich richtige 
Berichterstattung und die volle Übereinstimmung mit den Re-
solutionen und Beschlüssen der Generalversammlung gewahrt 
werden; 

 9. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Neuausrichtung der Informations- und Kommunika-
tionstätigkeit der Vereinten Nationen99 und ermutigt ihn, unter 
Betonung der Notwendigkeit, die Auffassungen der Mitglied-
staaten zu berücksichtigen, seine Bemühungen um die Neuaus-
richtung fortzusetzen, und ersucht ihn, dem Informationsaus-
schuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung darüber Bericht 
zu erstatten; 

 10. betont, dass die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion im Rahmen ihrer Neuausrichtung ihre Tätigkeit auf denje-
nigen Gebieten weiterführen und verbessern soll, die für die 
Entwicklungsländer und gegebenenfalls andere Länder mit be-
sonderen Bedürfnissen, namentlich die Übergangsländer, von 
besonderem Interesse sind, und dass diese Neuausrichtung dazu 
beitragen soll, die zwischen den Entwicklungsländern und den 
entwickelten Ländern bestehende Kluft auf dem außerordent-
lich wichtigen Gebiet der Information und Kommunikation zu 
überbrücken; 

 11. stimmt der Auffassung des Generalsekretärs zu, wo-
nach die Ausarbeitung einer strategischen Vision, die alle Teil-
bereiche des Sekretariats miteinander verknüpft und dabei gro-
ßes Gewicht auf die Zusammenarbeit bei der Planung innerhalb 
der Organisation legt, das zentrale Element der kontinuierli-
chen Neuausrichtung darstellt, und legt der Hauptabteilung 
Presse und Information nahe, ihre Tätigkeit in den Bereichen, 
die für die Entwicklungsländer von besonderem Interesse sind, 
weiterzuführen, zu verbessern und auszuweiten; 

 
99 A/AC.198/2001/2. 

 12. legt dem Generalsekretär nahe, die Zusammenarbeit 
zwischen der Hauptabteilung Presse und Information und den 
anderen Fachabteilungen des Sekretariats, insbesondere denje-
nigen, die sich mit vorrangigen Fragen befassen, weiter zu ver-
stärken; 

 13. begrüßt die von der Hauptabteilung Presse und Infor-
mation unternommenen Initiativen zur Stärkung der Öffentlich-
keitsarbeit der Vereinten Nationen und betont in dieser Hin-
sicht, wie wichtig es ist, dass die Vereinten Nationen, die Son-
derorganisationen und die an der Öffentlichkeitsarbeit beteilig-
ten Programme und Fonds des Systems der Vereinten Nationen 
einen kohärenten und ergebnisorientierten Ansatz verfolgen, 
dass Mittel zur Durchführung dieser Initiativen bereitgestellt 
werden und dass all dies unter Berücksichtigung der Rückmel-
dungen aus den Mitgliedstaaten über die Zweckmäßigkeit und 
Wirksamkeit ihrer Programmdurchführung erfolgt; 

 14. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information, 
auch in Zukunft für den größtmöglichen Zugang zu den Füh-
rungen durch die Vereinten Nationen zu sorgen und sicher-
zustellen, dass die Ausstellungen in den öffentlich zugängli-
chen Bereichen auch weiterhin so informativ, aktuell, sachge-
mäß und technologisch innovativ wie möglich gestaltet werden; 

 15. ist sich dessen bewusst, dass die Hauptabteilung Pres-
se und Information ihre Informationstätigkeit in allen Regionen 
verstärken muss, ersucht den Generalsekretär, in seinen näch-
sten Bericht über die Neuausrichtung der Informations- und 
Kommunikationstätigkeit der Vereinten Nationen eine Analyse 
der Reichweite und des Umfangs der Tätigkeit der Hauptabtei-
lung zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufzunehmen und dabei das 
größtmögliche Spektrum der Zielgruppen und geografischen 
Bereiche zu ermitteln, die noch nicht ausreichend erfasst sind 
und möglicherweise einer besonderen Aufmerksamkeit bedür-
fen, auch was geeignete Kommunikationsmittel angeht, wobei 
die Erfordernisse in Bezug auf Ortssprachen zu berücksichtigen 
sind; 

III 

Mehrsprachigkeit und Öffentlichkeitsarbeit 

 16. hebt hervor, wie wichtig es ist, die volle Gleichbe-
handlung aller Amtssprachen der Vereinten Nationen bei allen 
Tätigkeiten der Hauptabteilung Presse und Information si-
cherzustellen, und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass ihre 
Resolution 52/214 vom 22. Dezember 1997 voll durchgeführt 
wird, in deren Abschnitt C sie den Generalsekretär ersuchte, 
dafür Sorge zu tragen, dass die Texte aller neuen öffentlichen 
Dokumente in allen sechs Amtssprachen sowie die Informa-
tionsmaterialien der Vereinten Nationen täglich auf der Inter-
netseite der Vereinten Nationen bereitgestellt werden und den 
Mitgliedstaaten ohne Verzögerung zugänglich sind; 

 17. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung aktualisierte Zah-
len über die Verwendung und Beherrschung aller sechs Amts-
sprachen durch die Mitarbeiter der Hauptabteilung Presse und 
Information vorzulegen; 
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 18. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sor-
gen, dass die Hauptabteilung Presse und Information für die 
Durchführung aller ihrer Tätigkeiten über eine angemessene 
Personalkapazität in allen Amtssprachen der Vereinten Natio-
nen verfügt; 

 19. erinnert den Generalsekretär an die Notwendigkeit, in 
den künftigen Entwürfen des Programmhaushaltsplans für die 
Hauptabteilung Presse und Information die Bedeutung zu be-
rücksichtigen, die der Verwendung aller sechs Amtssprachen 
bei ihrer Tätigkeit zukommt; 

 20. nimmt Kenntnis von den Richtlinien für Veröffentli-
chungen im Internet100 und ersucht in dieser Hinsicht die 
Hauptabteilung Presse und Information und die Arbeitsgruppe 
Internet-Fragen, in diese Richtlinien konkrete Empfehlungen 
zur Erreichung des Ziels aufzunehmen, die gesamte auf den In-
ternetseiten enthaltene Dokumentation in allen sechs Amts-
sprachen der Organisation verfügbar zu machen; 

IV 

Medienkampagnen 

 21. erinnert an ihre Resolutionen 53/202 vom 17. De-
zember 1998 und 54/254 vom 15. März 2000 betreffend die 
Bestimmung der fünfundfünfzigsten Tagung der Generalver-
sammlung zur Millenniums-Versammlung der Vereinten Na-
tionen und die Einberufung des Millenniums-Gipfels der Ver-
einten Nationen als fester Bestandteil der Millenniums-Ver-
sammlung, nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Medienkampagne zum Millennium101 und spricht 
der Hauptabteilung Presse und Information ihre Anerkennung 
aus für die wichtige Rolle, die sie bei der Durchführung der 
Medienkampagne übernahm; 

 22. begrüßt die Initiativen des Generalsekretärs mit dem 
Ziel, das Jahr 2001 als Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen 
zu fördern, und ermutigt den Generalsekretär angesichts des-
sen, wie wichtig es ist, internationale Aufmerksamkeit auf die 
Wirkung zu lenken, die der Dialog zwischen den Kulturen im 
Hinblick auf die Förderung des wechselseitigen Verständnisses, 
der Toleranz und der friedlichen Koexistenz haben könnte, zu 
einer Intensivierung der Medienkampagne durch den Einsatz 
von möglichst vielen Verbreitungskanälen und zusätzlichen 
Sprachen über die Amtssprachen hinaus, um den Bekanntheits-
grad dieses Ereignisses zu erhöhen, mit besonderem Gewicht 
auf der Bekanntmachung der Erkenntnisse der Gruppe namhaf-
ter Persönlichkeiten für das Jahr des Dialogs zwischen den 
Kulturen, und ersucht den Generalsekretär, dem Informations-
ausschuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten; 

 23. erinnert an Ziffer 10 der Resolution 55/47 der Gene-
ralversammlung vom 29. November 2000 mit dem Titel "Inter-
nationale Dekade für eine Kultur des Friedens und der Gewalt-

 
100 Siehe ST/AI/2001/5. 
101 A/AC.198/2000/10. 

losigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt (2001-2010)" und 
legt in diesem Zusammenhang der Hauptabteilung Presse und 
Information nahe, konkrete Informationen über eine Kultur des 
Friedens zu verbreiten und dabei die laufende Dekade zu be-
rücksichtigen; 

 24. ist sich dessen bewusst, dass die Hauptabteilung Pres-
se und Information durch eine von ihr zu entwickelnde gezielte 
Strategie dafür sorgen muss, dass die Sondertagungen und 
Konferenzen, namentlich diejenigen über die am wenigsten 
entwickelten Länder, Kinder, den unerlaubten Handel mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen, HIV/Aids, Rassismus, Um-
welt, Entwicklungsfinanzierung, nachhaltige Entwicklung und 
das Altern, auf denen Themen behandelt werden, die für die in-
ternationale Gemeinschaft, vor allem für die Entwicklungs-
länder, von ausschlaggebender Bedeutung sind, sowie auch die 
laufende Zweite Internationale Dekade für die Beseitigung des 
Kolonialismus in der Öffentlichkeit stärker bekannt gemacht 
werden, und ersucht den Generalsekretär, die diesbezüglich er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen und dem Informations-
ausschuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung im Rahmen 
seines Berichts über die Neuausrichtung der Informations- und 
Kommunikationstätigkeit der Vereinten Nationen Bericht zu er-
statten; 

 25. erinnert an ihre Resolutionen 53/59 B vom 3. De-
zember 1998 und 54/82 B vom 6. Dezember 1999 und fordert 
die Hauptabteilung Presse und Information nachdrücklich auf, 
durch die Bereitstellung einschlägiger und objektiver Informa-
tionen die notwendigen Maßnahmen in Richtung auf die Ver-
wirklichung der großen Zielsetzungen zu ergreifen, die in dem 
Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen und die 
Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Afrika102 enthalten sind, und die Tätigkeit der zu 
diesem Zweck geschaffenen, allen Mitgliedstaaten offen ste-
henden Arbeitsgruppe der Öffentlichkeit bekannt zu machen; 

 26. erinnert außerdem an ihre Resolutionen betreffend die 
Folgen der Katastrophe von Tschernobyl, insbesondere die Re-
solutionen 51/138 B vom 13. Dezember 1996 und 52/172 vom 
16. Dezember 1997, und ermutigt die Hauptabteilung Presse 
und Information, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Län-
dern und den in Betracht kommenden Organisationen und Or-
ganen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Weltöffentlichkeit 
besser über die Folgen dieser Katastrophe aufzuklären; 

 27. erinnert ferner an ihre Resolution 55/44 vom 27. No-
vember 2000 betreffend internationale Zusammenarbeit und 
Koordinierung für die Wiederherstellung der Gesundheit der 
Bevölkerung und die Sanierung der Umwelt in der Region von 
Semipalatinsk in Kasachstan, die durch Nuklearversuche in 
Mitleidenschaft gezogen wurde, und legt der Hauptabteilung 
Presse und Information nahe, in Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Organisationen und Organen des Systems der Verein-
ten Nationen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um der Welt-
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öffentlichkeit die Probleme und Bedürfnisse der Region von 
Semipalatinsk in stärkerem Maße bewusst zu machen; 

V 

Überbrückung der digitalen Kluft 

 28. würdigt den Generalsekretär für die Schaffung des In-
formationstechnologiediensts der Vereinten Nationen, des Ge-
sundheits-InterNetzwerks und der Arbeitsgruppe Informations- 
und Kommunikationstechnologien, mit dem Ziel, die digitale 
Kluft zu überbrücken und den weiterhin vorhandenen Abstand 
zwischen den entwickelten und den Entwicklungsländern zu 
verringern, begrüßt den Beitrag, den die Hauptabteilung Presse 
und Information dazu leistet, die Anstrengungen des General-
sekretärs zur Überbrückung der digitalen Kluft als Mittel zur 
Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Verringerung des 
weiterhin vorhandenen Abstands zwischen den entwickelten 
und den Entwicklungsländern der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, und ersucht in diesem Rahmen die Hauptabteilung, ih-
re Rolle weiter zu verstärken; 

VI 

Informationszentren der Vereinten Nationen 

 29. betont, dass die Informationszentren und Informa-
tionsstellen der Vereinten Nationen auch künftig eine maßgeb-
liche Rolle dabei übernehmen sollten, Informationen über die 
Arbeit der Organisation, insbesondere auf dem Gebiet der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung, unter den Völkern der 
Welt zu verbreiten; 

 30. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Eingliederung von Informationszentren der Ver-
einten Nationen in die Feldbüros des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen: Umsetzung der Auffassungen der 
Gaststaaten"103, begrüßt die Schritte, die die Hauptabteilung 
Presse und Information unternommen hat, um die Auffassun-
gen, die die betroffenen Gaststaaten in ihren Antworten auf den 
vom Sekretariat ausgegebenen Fragebogen zum Ausdruck ge-
bracht haben, in die Praxis umzusetzen, und ersucht den Gene-
ralsekretär, die erforderlichen Schritte für die weitere Umset-
zung dieser Auffassungen zu ergreifen und dem Informations-
ausschuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten; 

 31. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung über alle etwai-
gen Vorschläge Bericht zu erstatten, soweit möglich, und fall-
weise die Integrationspolitik auch weiterhin kostenwirksam 
durchzuführen, unter Beibehaltung der operativen und funktio-
nalen Unabhängigkeit der Informationszentren der Vereinten 
Nationen, wobei die Auffassungen der Gaststaaten zu berück-
sichtigen sind, um sicherzustellen, dass keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Informationsaufgaben und die Autono-
mie der Informationszentren der Vereinten Nationen entstehen, 

 
103 A/AC.198/2001/4. 

damit das erklärte Ziel der Politik, die Verbesserung der Infor-
mationsbereitstellung durch die Vereinten Nationen, verwirk-
licht wird; 

 32. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen Be-
richt über die Neuausrichtung der Informations- und Kommu-
nikationstätigkeit der Vereinten Nationen, den er dem In-
formationsausschuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung 
vorlegen wird, Informationen über die Rolle der Hauptabtei-
lung Presse und Information bei der Umsetzung seiner Emp-
fehlungen betreffend die Schaffung von Häusern der Vereinten 
Nationen aufzunehmen;  

 33. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die ausgewogene Verteilung der Mittel an die Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen104, betont, dass weitere 
Anstrengungen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die 
Verteilung der Mittel an die Informationszentren der Vereinten 
Nationen so ausgewogen wie möglich erfolgt, und un-
terstreicht, dass besonderes Augenmerk auf die Belange der 
Entwicklungsländer und gegebenenfalls anderer Länder mit be-
sonderen Bedürfnissen, einschließlich der Übergangsländer, ge-
richtet werden soll; 

 34. betont, dass die Informationszentren der Vereinten 
Nationen als "lokale Stimme" der Hauptabteilung Presse und 
Information die Öffentlichkeit für die Arbeit der Vereinten Na-
tionen auf lokaler Ebene sensibilisieren und ihre Unterstützung 
dafür mobilisieren sollen, und begrüßt den Appell des General-
sekretärs an die Gaststaaten der Informationszentren der Ver-
einten Nationen, die Arbeit der Zentren in ihren Ländern zu er-
leichtern, indem sie ihnen Büroräume mietfrei oder mit subven-
tionierter Miete zur Verfügung stellen, unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Situation der Gaststaaten und in dem Be-
wusstsein, dass eine solche Unterstützung kein Ersatz dafür 
sein kann, dass der Finanzbedarf der Informationszentren der 
Vereinten Nationen im Rahmen des Programmhaushaltsplans 
der Vereinten Nationen voll abgedeckt wird;  

 35. bekräftigt, dass die Informationszentren der Vereinten 
Nationen die Tätigkeit und die Leistungen der Vereinten Natio-
nen auf den Gebieten wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 
Armutsbekämpfung, Schuldenerleichterung, Gesundheit, Bil-
dung, Beseitigung des Analphabetentums, Frauenrechte, Kin-
derrechte, Not von Kindern in bewaffneten Konflikten, sexuelle 
Ausbeutung von Kindern, Beseitigung des Drogenhandels, Um-
weltfragen, Frieden und Sicherheit sowie in Bezug auf andere 
bedeutende Fragen auch weiterhin in der Öffentlichkeit bekannt 
machen sollen; 

 36. bekräftigt außerdem die Rolle, die der Generalver-
sammlung im Zusammenhang mit der Eröffnung neuer Infor-
mationszentren der Vereinten Nationen zukommt, bittet den 
Generalsekretär, alle von ihm für notwendig erachteten Emp-
fehlungen in Bezug auf die Errichtung und den Standort dieser 
Zentren abzugeben, und begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Ersuchen der Regierungen Gabuns, Guineas, Haitis, Jamaikas, 
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Kirgisistans und Kroatiens um die Einrichtung von Informa-
tionszentren oder -stellen; 

 37. nimmt Kenntnis von den Bemühungen einiger Infor-
mationszentren der Vereinten Nationen, ihre eigenen Internet-
seiten in den Ortssprachen einzurichten, und legt der Haupt-
abteilung Presse und Information in dieser Hinsicht nahe, den 
Informationszentren der Vereinten Nationen, insbesondere den-
jenigen, deren Internetseiten noch nicht funktionsfähig sind, 
Ressourcen und technische Hilfsmittel für den Aufbau von In-
ternetseiten in den jeweiligen Ortssprachen ihrer Gastländer zur 
Verfügung zu stellen, und ermutigt die Gastregierungen, den 
Bedürfnissen der Informationszentren der Vereinten Nationen 
entgegenzukommen; 

VII 

Rolle der Hauptabteilung Presse und Information bei  
der Friedenssicherung der Vereinten Nationen 

 38. nimmt mit Dank Kenntnis von den Bemühungen, die 
der Generalsekretär unternimmt, um die Hauptabteilung Presse 
und Information im Hinblick auf die Einrichtung von Informa-
tionsstellen von Friedenssicherungseinsätzen und anderen 
Feldeinsätzen der Vereinten Nationen und auf deren tägliche 
Aufgabenwahrnehmung mit größerer Kapazität auf dem Gebiet 
der Öffentlichkeitsarbeit auszustatten, und ersucht das Sekreta-
riat, auch weiterhin sicherzustellen, dass die Hauptabteilung 
bereits durch dienststellenübergreifende Konsultationen und 
die Koordinierung mit anderen Fachabteilungen des Sekretari-
ats, insbesondere mit der Hauptabteilung Friedenssicherungs-
einsätze, in die Planungsphase künftiger Einsätze mit einbezo-
gen wird, und dem Informationsausschuss auf seiner vierund-
zwanzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten, namentlich 
über alle etwaigen Vorschläge für eine Verstärkung der diesbe-
züglichen Rolle der Hauptabteilung Presse und Information; 

 39. nimmt Kenntnis von den laufenden Erörterungen zum 
Bericht des Generalsekretärs105 über den Mittelbedarf für die 
Umsetzung des Berichts der Sachverständigengruppe für die 
Friedensmissionen der Vereinten Nationen und betont in dieser 
Hinsicht, dass die Hauptabteilung Presse und Information sich 
weiterhin um die Verstärkung ihrer Kapazität bemühen soll, 
maßgeblich zur Aufgabenwahrnehmung der Informationsstellen 
der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen beizu-
tragen, und ersucht den Generalsekretär, in dem in Ziffer 38 er-
betenen Bericht dem Informationsausschuss auf seiner vierund-
zwanzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

 40. betont, wie wichtig es ist, die Kapazität der Hauptab-
teilung Presse und Information für Öffentlichkeitsarbeit im Be-
reich der Friedenssicherungseinsätze sowie ihre Rolle in dem 
Auswahlverfahren für Sprecher von Friedenssicherungseinsät-
zen oder -missionen der Vereinten Nationen zu erweitern, und 
legt der Hauptabteilung in diesem Zusammenhang nahe, Spre-
cher abzuordnen, die über die notwendigen Qualifikationen zur 
Erfüllung der entsprechenden Aufgaben im Rahmen der Ein-
 
105 A/55/507 und Add.1. 

sätze oder Missionen verfügen, und gegebenenfalls die in die-
ser Hinsicht zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, insbe-
sondere von Seiten der Gaststaaten, zu berücksichtigen; 

VIII 

Dag-Hammarskjöld-Bibliothek 

 41. nimmt Kenntnis von den fortgesetzten Anstrengungen, 
die der Generalsekretär unternimmt, um die Dag-Hammar-
skjöld-Bibliothek in eine virtuelle, weltumspannende Bi-
bliothek zu verwandeln und auf diese Weise einer wachsenden 
Zahl von Lesern und Nutzern die Informationen der Vereinten 
Nationen und von anderer Stelle erworbenes Material in elek-
tronischer Form zugänglich zu machen, und ersucht den Gene-
ralsekretär gleichzeitig, den Bücher- und Zeitschriftenbestand 
der Bibliothek auf mehrsprachiger Basis zu erweitern, nament-
lich durch Veröffentlichungen über Frieden und Sicherheit und 
über Entwicklungsfragen, um sicherzustellen, dass die Biblio-
thek eine breiten Kreisen zugängliche Quelle für Informationen 
über die Vereinten Nationen und ihre Tätigkeit bleibt; 

 42. legt der Dag-Hammarskjöld-Bibliothek nahe, ihren 
Kundenkreis, einschließlich der Mitgliedstaaten über ihre Ver-
tretungen, zum Beispiel per E-Mail auf alle neuen Veröf-
fentlichungen und Sammlungen aufmerksam zu machen;  

 43. begrüßt die Schulungskurse für Cyberseek, Internet-
Suche, das Intranet, die Dokumentation der Vereinten Natio-
nen, UN-I-QUE und das Elektronische Dokumentenarchiv, die 
die Dag-Hammarskjöld-Bibliothek für die Vertreter der Mit-
gliedstaaten und für Sekretariats-Mitarbeiter durchführt, und 
ermutigt die Bibliothek in dieser Hinsicht, noch mehr solche 
Schulungskurse zu entwickeln;  

 44. begrüßt außerdem die Rolle der Hauptabteilung Pres-
se und Information bei der Förderung einer verstärkten Zu-
sammenarbeit zwischen den Bibliotheken des Systems der Ver-
einten Nationen, insbesondere bei der Schaffung eines zentra-
len, systemweiten Online-Katalogs, der es ermöglichen soll, 
nach den bibliografischen Verzeichnissen aller Bestände an 
Druckerzeugnissen in allen Bibliotheken des Systems der Ver-
einten Nationen zu suchen und alle elektronischen Bestände 
und elektronischen Datenbanken zu durchsuchen, die von allen 
Bibliotheken des Systems der Vereinten Nationen geführt wer-
den, und ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung im Rahmen sei-
nes Berichts über die Neuausrichtung der Informations- und 
Kommunikationstätigkeit der Vereinten Nationen darüber Be-
richt zu erstatten; 

 45. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information, 
den kontinuierlichen Ausbau des integrierten Bibliotheksy-
stems in der Dag-Hammarskjöld-Bibliothek sicherzustellen, 
und ersucht den Generalsekretär, dem Informationsausschuss 
auf seiner vierundzwanzigsten Tagung im Rahmen seines Be-
richts über die Neuausrichtung der Informations- und Kommu-
nikationstätigkeit der Vereinten Nationen darüber Bericht zu 
erstatten; 
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IX 

Traditionelle Kommunikationsmittel: Rundfunk,  
Fernsehen und Publikationen 

 46. begrüßt den Sachstandsbericht106 und den Schlussbe-
richt107 des Generalsekretärs über die Durchführung des Pilot-
projekts für die Schaffung einer internationalen Hörfunkstation 
der Vereinten Nationen, und begrüßt außerdem das weitrei-
chende Partnerschaftsnetz, das zusammen mit lokalen, nationa-
len und regionalen Hörfunkstationen in den Mitgliedstaaten 
aufgebaut wurde, und stimmt dem Generalsekretär dahin ge-
hend zu, dass das Projekt zu dem übergreifenden Ziel der 
Hauptabteilung Presse und Information beigetragen hat, bei 
Millionen Hörern auf der ganzen Welt Verständnis für die Ver-
einten Nationen zu wecken, und dass es eines der erfolgreichen 
Beispiele für die Neuausrichtung der Hauptabteilung darstellt; 

 47. beschließt, auf der Grundlage des erfolgreichen Pilot-
projekts sowie des Umfangs seiner Programmverbreitung und 
der etablierten Partnerschaften die internationale Hörfunk-
Sendekapazität der Vereinten Nationen in allen sechs Amts-
sprachen auszuweiten; 

 48. ersucht den Generalsekretär, die erforderliche Be-
gründung des Mittelbedarfs für die Ausweitung der internatio-
nalen Hörfunk-Sendekapazität für den Zweijahreszeitraum 
2002-2003, einschließlich der Informationen über die Mög-
lichkeit einer Finanzierung durch außerplanmäßige Haushalts-
mittel und/oder die Umschichtung von Mitteln, den zuständi-
gen Ausschüssen der Generalversammlung zur Prüfung zuzu-
leiten; 

 49. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Informa-
tionsausschuss auf seiner fünfundzwanzigsten Tagung einen 
Bericht über die Nutzung der internationalen Hörfunk-Sen-
dekapazität der Vereinten Nationen vorzulegen, einschließlich 
von den lokalen, nationalen und regionalen Hörfunkpartnern 
einzuholender Informationen über die geschätzte Anzahl der 
erreichten Hörer, damit der Ausschuss einen Beschluss über die 
künftige Verwendung dieser Kapazität treffen kann;  

 50. betont, dass der Hörfunk nach wie vor eines der ko-
stenwirksamsten traditionellen Medien mit der größten Brei-
tenwirkung ist, das der Hauptabteilung Presse und Information 
zur Verfügung steht, und dass er im Einklang mit Resolu-
tion 48/44 B der Generalversammlung ein wichtiges Instrument 
bei Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf Gebieten wie der 
Entwicklung und der Friedenssicherung darstellt; 

 51. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die 
Hauptabteilung Presse und Information derzeit unternimmt, um 
Rundfunkstationen auf der ganzen Welt direkt mit Programmen 
in den sechs Amtssprachen sowie in anderen Sprachen zu ver-
sorgen, und betont in diesem Zusammenhang, dass die Infor-
mationstätigkeit der Vereinten Nationen von Unparteilichkeit 
und Objektivität geprägt sein muss; 

 
106 A/AC.198/2001/7. 
107 A/AC.198/2001/10. 

 52. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information, 
im Hinblick auf die notwendige Effizienz und die stärkere 
Verbreitung der Informationsdienste von Radio Vereinte Na-
tionen gegebenenfalls verstärkt andere Sprachen als die Amts-
sprachen zu verwenden, um den Informationsbedürfnissen ihrer 
Hörer gerecht zu werden; 

 53. legt der Hauptabteilung Presse und Information nahe, 
in ihr Hörfunk- und Fernsehprogramm auch künftig Programme 
aufzunehmen, die gezielt auf die Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer eingehen; 

 54. dankt der Hauptabteilung Presse und Information für 
das fortlaufende Programm für Rundfunk- und Pressejournali-
sten aus Entwicklungs- und Übergangsländern und fordert sei-
ne weitere Fortsetzung in der gegenwärtigen Form, allerdings 
unter Aufnahme einer größeren Zahl von Lehrgangsteilnehmern 
aus diesen Ländern; 

 55. betont, dass alle Veröffentlichungen der Hauptabtei-
lung Presse und Information im Einklang mit den bestehenden 
Mandaten einem nachweisbaren Bedarf entsprechen, sich nicht 
mit anderen Veröffentlichungen des Systems der Vereinten Na-
tionen überschneiden und kostenbewusst produziert werden 
sollen; 

X 

Internetseite der Vereinten Nationen 

 56. stellt fest, dass der Generalsekretär trotz der von ihm 
gegenwärtig unternommenen anerkennenswerten Anstrengun-
gen weiterhin Vorschläge für die mehrsprachige Entwicklung, 
Pflege und Bereicherung der Internetseite der Vereinten Natio-
nen ausarbeiten muss, wenn letztlich das Ziel der vollen Parität 
zwischen den Amtssprachen der Vereinten Nationen erreicht 
werden soll, und ersucht den Generalsekretär, dem Informa-
tionsausschuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

 57. ersucht den Generalsekretär, in der Zwischenzeit und 
bis ein Beschluss über die künftigen Vorschläge für die mehr-
sprachige Entwicklung, Pflege und Bereicherung der In-
ternetseite der Vereinten Nationen getroffen wird, dafür Sorge 
zu tragen, dass soweit möglich und unter Wahrung der Aktuali-
tät und Richtigkeit der Internetseite die innerhalb der Hauptab-
teilung Presse und Information für die Internetseite der Verein-
ten Nationen bereitgestellten finanziellen und personellen Res-
sourcen stets ausgewogen unter allen Amtssprachen der Verein-
ten Nationen verteilt werden; 

 58. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information als 
Verwalterin der Internetseite der Organisation, die Führung bei 
der Ausarbeitung eines Vorschlags für die Schaffung eines zen-
tralen Internet-Portals zu übernehmen, das alle Internetseiten 
des Systems der Vereinten Nationen einbezieht, vorzugsweise 
auf dem Weg der systemweiten Zusammenarbeit, und das es 
ermöglicht, von einer zentralen Sucheinrichtung aus Informa-
tionen in allen Internetseiten des Systems der Vereinten Natio-
nen zu suchen und abzurufen, und ersucht den Generalsekretär, 
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dem Informationsausschuss auf seiner vierundzwanzigsten Ta-
gung im Rahmen seines Berichts über die Neuausrichtung der 
Informations- und Kommunikationstätigkeit der Vereinten Na-
tionen darüber Bericht zu erstatten;  

 59. betont, wie wichtig der Zugang der Öffentlichkeit zur 
Vertragssammlung der Vereinten Nationen und zu ihren Sit-
zungsdokumenten ist; 

 60. würdigt die Anstrengungen, die die Abteilung Infor-
mationstechnische Dienste des Bereichs Zentrale Unterstüt-
zungsdienste unternimmt, um sicherzustellen, dass die erfor-
derliche technische Infrastruktur für die unmittelbar bevorste-
hende Verknüpfung des Elektronischen Dokumentenarchivs mit 
der Internetseite der Vereinten Nationen vorhanden ist; 

 61. ist sich der weitreichenden Auswirkungen bewusst, die 
die Verknüpfung des Elektronischen Dokumentenarchivs mit 
der Internetseite der Vereinten Nationen auf die Förderung der 
Ziele der Organisation haben wird, indem alle Sitzungsdoku-
mente in den sechs Amtssprachen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, und betont, dass die Eingliederung des Elek-
tronischen Dokumentenarchivs in die Internetseite der Verein-
ten Nationen einer der Schritte zur maßgeblichen Stärkung der 
Mehrsprachigkeit der Internetseite der Vereinten Nationen sein 
und in allen Fachabteilungen des Sekretariats zu Effizienzstei-
gerungen führen wird; 

 62. nimmt mit Interesse Kenntnis von der aktuellen E-
Mail-gestützten Nachrichten-Vorschau, die von der Hauptabtei-
lung Presse und Information weltweit verbreitet wird, und hebt 
hervor, dass mit besonderer Sorgfalt sichergestellt werden 
muss, dass aktuelle Meldungen und Nachrichten-Vorschauen 
sachlich richtig, unparteiisch und frei von jeglicher Voreinge-
nommenheit sind; 

 63. ermutigt den Generalsekretär, sich über die Haupt-
abteilung Presse und Information die jüngsten Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Informationstechnologie, einschließlich des 
Internet, weiterhin voll zunutze zu machen, um im Einklang mit 
den von der Generalversammlung gesetzten Prioritäten und un-
ter Berücksichtigung der Sprachenvielfalt der Organisation die 
zügige Verbreitung von Informationen über die Vereinten Na-
tionen kostenwirksam zu verbessern; 

 64. regt an, dass die Zahl der Programme von Radio Ver-
einte Nationen in allen verfügbaren Sprachen auf der Internet-
seite der Vereinten Nationen erhöht wird; 

XI 

Schlussbemerkungen 

 65. anerkennt die Notwendigkeit eines konstruktiven Zu-
sammenwirkens zwischen dem Management der Hauptabtei-
lung Presse und Information und den Mitgliedern des Infor-
mationsausschusses und ersucht die Hauptabteilung, im Be-
nehmen mit dem Vorsitzenden alle drei Monate informelle Sit-
zungen mit den Mitgliedern des Ausschusses anzusetzen, um 
die laufende Arbeit der Hauptabteilung zu erörtern, und ersucht 
in dieser Hinsicht die Hauptabteilung, die Ausschussmitglieder 

in Vorbereitung dieser Sitzungen mindestens zwei Wochen vor 
ihrer Einberufung um Vorschläge für Diskussionspunkte zu bit-
ten; 

 66. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner vierundzwanzigsten Tagung und der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die 
Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und Information und über 
die Durchführung der in dieser Resolution enthaltenen Empfeh-
lungen Bericht zu erstatten; 

 67. ersucht den Informationsausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung Bericht zu 
erstatten; 

 68. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

RESOLUTION 56/65 
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56/65. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregie-
rung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buchstabe e 
der Charta der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 

 
108 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
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